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GEMEINDE  T A R P        Tarp, 28. Oktober 2013 
DER BÜRGERMEISTER 
 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung  

am Donnerstag, 07.11.2013, um 19.00 Uhr 

in das Amtsgebäude Tarp, großer Sitzungssaal 
 

 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmi-
gung der Tagesordnung 

 

Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der Beschlussfassung 
der Gemeindevertretung voraussichtlich nichtöffentlich beraten. 
 

I. Nichtöffentlicher Teil 
 

2. Grundstücksangelegenheiten 
 

II. Öffentlicher Teil 
 

3. Einwohnerfragestunde 
 

4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 19.09.2013 
hier: Beschlussfassung über evtl. Einwendungen 
 

5. 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 21 „Schellenpark“ 
a) Ablösebestimmungen für die Entwicklungsbereiche der 1. Änderung und Er-

weiterung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Schellenpark“ 
b) Beratung und Beschlussfassung über die Art der Vergabe der Grundstücke 
c) Auftragsvergaben für die Erschließungsarbeiten 

• LOS 1a bis c -Kanalbau, Erdarbeiten Wasserversorgung und Straßen-
bau            

• LOS 2  -Gehölzflächen roden        
• LOS 3  -Wasserversorgung         
• LOS 5  -Brunnenbau      
• Vermessungsarbeiten 

 

6. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 3. Nachtragssatzung über das 
Anbringen von Straßennamen und Hausnummernschilder in der Gemeinde Tarp
         
 

7. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 3. Nachtragssatzung zur Sat-
zung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Tarp   
 

8. Verschiedenes 
 

 

gez. Peter Hopfstock 
Bürgermeister 
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  AMT  O E V E R S E E 
DER AMTSVORSTEHER 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
des Beschlusses der 
 
2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 15 „Gewerbegebiet 
Krokamp“ der Gemeinde Oeversee für den nordwestlichen Bereich des Gewerbege-
bietes Krokamp, nördlich des „Augaarder Weg“, nördlich der Straße „Ostertoft“  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee hat in ihrer Sitzung am 26.09.2013 die 2. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 15 „Gewerbegebiet Krokamp“ der Gemeinde Oeversee für den nord-
westlichen Bereich des Gewerbegebietes Krokamp, nördlich des „Augaarder Weg“, nördlich der Straße 
„Ostertoft“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 02.11.2013 in Kraft. Alle Interessierten können den Bebauungsplan 
und die Begründung dazu von diesem Tage an in der  
 

Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Bauamt, Zimmer 25, 
während der Sprechstunden 

 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft erhalten. 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch bezeichneten Vorschriften werden unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind: Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch be-
achtlichen Mängel des Abwägungsvorganges. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Unbeachtlich ist zudem  eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
 
Tarp, den 29. Oktober 2013 

 

Im Auftrage 

gez.   (LS) 

Rudolph 
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AM T   O  E  V  E  R  S  E  E  
D E R  AM TS V O R S TE H E R  
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee hat in ihrer Sitzung am 26.09.2013  be-

schlossen, den 

 

Bebauungsplan Nr. 20  

„Harseefeld“ 

der Gemeinde Oeversee 

 

für das Gebiet westlich des Stapelholmer Weges (Kreisstraße K135) südlich angrenzend 

an die Straße „Westerhöhe Nr. 11 und 18“ und östlich der Grundstücke „Harseeweg Nr. 10 

- 20“ sowie nördlich angrenzend an das Baugebiet der 5. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 „Kallehoe“ im Westen der Ortslage Oeversee aufzustellen.  

 

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan darge-

stellt. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

  

Tarp, den 23. Oktober 2013 

 

Im Auftrage 

gez.   LS 

Rudolph 
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AM T   O  E  V  E  R  S  E  E  
D E R  AM TS V O R S TE H E R  
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee hat in ihrer Sitzung am 26.09.2013 be-
schlossen, die 
 

7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Oeversee 

für 2 Teiländerungsbereiche 
 
für die Gebiete 
 
Teilbereich 1 
Westlich des Stapelholmer Weges (Kreisstraße K135), im Westen der Baugebiete 
Kallehoe (3. und 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Kallehoe“ für die Grundstücke 
Nr. 23 – 35 und Nr. 55 – 59), nördlich angrenzend an das Baugebiet der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 „Kallehoe“ der Grundstücke Kallehoe Nr. 59 – 65  sowie ca. 125 m 
westlich der Grundstücke Harseeweg Nr. 10 – 20, im Westen der Ortslage Oeversee. 
 
Teilbereich 2 
Östlich des Stapelholmer Weges (Kreisstraße K135), nordöstlich der Bundesautobahn 
BAB 7, westlich der Treene südlich ca. 100 m unterhalb der Hoflage Fröruphof 2 
 
aufzustellen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan darge-
stellt. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
  

Tarp, den 23. Oktober 2013 

 

Im Auftrage 

gez.   (LS) 

Rudolph 

 
 



 
 513 

 

 
 



 
 514 

 

 
 



 
 515 

 

 
 



 
 516 

 

 
 



 
 517 

 

 

 


